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Frage nach dem weiteren Schicksal des zwischen Kaiser und Lombarden 
eingeleiteten Schiedsverfahrens.

Nadi Boso und Romoald wurden jene Verhandlungen abgebrochen, 
da keine Einigung erzielt werden konnte. Boso 76) schiebt die Verant­
wortung dem Kaiser zu, der maßlose Forderungen der Kirche und den 
Lombarden gegenüber erhoben habe. Nadi den Kölner Annalen 77). Ro­
bertus de Monte 78) und dem Tolosanus 79) war Alessandria der Streit­
punkt, über den man sich nicht einigen konnte. Der Kaiser habe die 
Zerstörung der Stadt, die Städte hätten ihre Einbeziehung in den Frieden 
verlangt. Es ist wohl nicht zweifelhaft, daß die erwähnten Berichte auf 
diesen Abschnitt des Gesamtgeschehens bezogen werden müssen, wäh­
rend Güterbock 80) sie für einen Beweis des Stimmungsumschwungs 
hielt, der zum Bruch des Friedens von Montebello durch die Lombarden 
geführt habe, und es ist wohl ebenso wenig zweifelhaft, daß sie den 
wirklichen Grund für das Scheitern der Verhandlungen angeben. Die 
Untersuchung der überlieferten Schriftstücke wird diese Auffassung be­

stätigen.

Vertragspartner der kaiserlichen Unterhändler bei dem Abschluß des 
Unterhändlervertrages am 16. April war der Lombardenbund gewesen. 
Der Eid war nicht nur von den Rektoren, sondern auch von den Ver­
tretern der einzelnen Städte und unter diesen von einem Konsul Ales­
sandrias geleistet worden. Dreimal wird allein in den Vereinbarungen 
über das am folgenden Tage abzuschließende Kompromiß von omnis 
Societas bzw. omnes civitates gesprochen. Der Kaiser sollte seinen Frie­
den allen Städten und deren Bund gewähren. Und schließlich haben 
die kaiserlichen Unterhändler ausdrücklich den Vorbehalt des Bundes 
anerkannt, daß keiner Stadt aus ihrem Eid ein Schaden entstehen dürfe, 
wenn der Kaiser nicht allen Städten, Orten und Personen des Bundes

™) A. a. O. S. 431: Set cum ea que vicissim petebantur ad imperatoris 
notitiam referrentur, ipse in cunctis modum nimis excedens, et ab Ecclesia in 
spiritualibus postulavit quod nulli umquam layco invenitur fuisse concessum, 
et a Lombardis ultra quod Carolus et Lodovicus atque Octo imperatores con­
tenti fuerunt exegit.

K, a. O. S. 127.
78) MG. SS. 6, 524.
79) A. a. O. S. 60: Postquam intellexerunt (sc. Lonbardi) civitatem Alexan­

driam debere destrui, et eis alias onerosas conditiones observari, quicquid 
rectores fecerant penitus violarunt, instrumenta pacis tenorem continenda 
incidentes in frustra.

®°) A. a. O. S. 16f., vgl. oben S. 121.
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